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1. Geltungsbereich 
 
1.1. Lieferungen und Leistungen bezieht Sprecher Automation 
GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmen (Sprecher) 
ausschließlich zu diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen. 
Abweichende Bedingungen gelten nur im Falle der schriftlichen 
Bestätigung durch Sprecher. Genehmigungen zu Bedingungen des 
Lieferant, insbesondere als Voraussetzung bei online Geschäften 
oder mit Bestellungen etc. mitgelieferte Bedingungen werden nicht 
anerkannt bzw. wird sofort widersprochen. Diese 
Einkaufsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle 
weiteren Rechtsgeschäfte mit dem Lieferanten. 
 
1.2. Diese Allgemeinen Einkaufbedingungen werden, je nach Art 
der Bestellung, durch Sondervereinbarungen, z.B. individuelle 
Vereinbarungen, Produktbedingungen, Bedingungen Dritter etc. 
ergänzt, modifiziert oder ersetzt. 
 
1.3. Bei Widersprüchen in den Vertragsgrundlagen gilt 
nachstehende Reihenfolge: (a) Sondervereinbarungen, soweit diese 
von Sprecher schriftlich bestätigt wurden; (b) diese Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen; (c) dispositive Normen des Handels- und 
Zivilrechts. 
 
1.4. Dritter ist jede Person, die von den Vertragspartnern 
verschieden ist, auch wenn der Dritte zu einem Vertragspartner in 
irgendeiner Beziehung steht. 
 
2. Angebot, Vereinbarung, Auftragsbestätigung 
 
2.1. Angebot: Alle Angebote des Lieferanten erfolgen 
unverbindlich und kostenlos und haben bezüglich Menge und 
Beschaffenheit genau der Anfrage zu entsprechen. 
 
2.2. Vereinbarung: Nur von der Einkaufsabteilung ausgefertigte 
schriftliche und/oder elektronisch ausgefertigte Bestellungen, 
Abrufe, Änderungen, Ergänzungen etc. sind gültig. Mündlich, 
telefonische oder per E-Mail getroffene Vereinbarungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung durch die Einkaufsabteilung von 
Sprecher, um wirksam zu sein. 
 
2.3. Auftragsbestätigung: Jede Vereinbarung ist unverzüglich 
(insbesondere mit Preis- und Lieferzeitangabe), längstens jedoch 
innerhalb von 7 Werktagen nach Bestelldatum vom Lieferant 
schriftlich zu bestätigen oder zu kommentieren. Wenn der Lieferant 
nicht innerhalb der genannten Zeit schriftlich reagiert, kann Sprecher 
die Vereinbarung annehmen oder kostenfrei widerrufen. 
 
2.4. Die Weitergabe von Bestellungen etc. oder Teilen davon 
durch den Lieferant erfordert die ausdrückliche vorherige schriftliche 
Einwilligung von Sprecher. 
 
3. Preise 
 
3.1. Die vereinbarten Preise verstehen sich exklusive 
gesetzlicher Umsatzsteuer, inklusive sachgerechter Verpackung, 
Transportkosten bzw. Versandspesen und Versicherung, frei 
benannter Bestimmungsort, DDP gemäß INCOTERMS® 2010 ICC, 
einschließlich allfälliger Kosten, z.B. Transportgenehmigung, Zölle, 
Kosten für Rücknahme und Entsorgung von Verpackungsmaterial 
etc., und die zur Erfüllung der Lieferungen und Leistungen üblichen 
oder gewöhnlich vorausgesetzten zusätzlichen Lieferungen oder 
Leistungen, auch wenn diese nicht gesondert angeführt sind. Die 
Lieferungen und Leistungen haben dem neuesten Stand der 
Technik zu entsprechen. Die Preise sind Fixpreise in Euro, die aus 
keinem wie immer geartetem Grund eine Erhöhung erfahren 
können. Der Lieferant ist verpflichtet, wesentliche Preisreduktionen 
am Beschaffungsmarkt unverzüglich an Sprecher weiterzugeben. 
 
4. Lieferzeit, Lieferfristen, Lieferverzug 
 
4.1. Die Lieferungen und Leistungen haben fix zu den in der 
Vereinbarung festgelegten Terminen, Fristen und Mengen zu 
erfolgen, frei benannter Bestimmungsort innerhalb der genannten 
oder sonst bekannt gegebenen Annahmezeiten. Maßgeblich für die 
Einhaltung der Termine oder Fristen ist der von Sprecher genannte 
Bestimmungsort oder die erfolgreiche Abnahme. Bei vorzeitiger 
Lieferung ohne Abstimmung behält sich Sprecher die Rücksendung 

bzw. die Lagerung vor, auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Die 
Zahlungsfrist beginnt jedenfalls nicht vor den vereinbarten Terminen 
zu laufen.  
 
4.2. Auf das Ausbleiben notwendiger, von Sprecher zu liefernder 
Unterlagen kann sich der Lieferant nur berufen, wenn er die 
Übermittlung der Unterlagen schriftlich eingemahnt hat. 
 
4.3. Sprecher behält sich das Recht auf jederzeitige 
Einsichtnahme in die Leistungserbringung vor. Bei Verzug oder 
drohendem Verzug ist der Lieferant verpflichtet, Sprecher 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Im Fall des Verzuges ist 
Sprecher unabhängig von einem Verschulden des Lieferanten und 
unabhängig vom Nachweis eines tatsächlich entstandenen 
Schadens berechtigt, vom Lieferant als Konventionalstrafe eine 
Verzugsentschädigung in der Höhe von 2% des 
Gesamtauftragswertes pro angefangener Woche zu verlangen, 
insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Gesamtauftragswertes. 
Sprecher ist berechtigt, die Verzugsentschädigung ohne gesonderte 
Vereinbarung oder Verständigung vom Rechnungsbetrag in Abzug 
zu bringen. Weiters steht es Sprecher jedenfalls frei, im Falle des 
Verzuges des Lieferanten ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten. Aus einem derartigen Rücktritt stehen dem Lieferant 
keine wie immer gearteten Ansprüche gegen Sprecher zu. Falls 
Sprecher eine Ersatzbestellung tätigt, hat der Lieferant die daraus 
resultierenden Mehrkosten zu tragen. Sonstige, über die 
Verzugsentschädigung hinausgehende Ansprüche für alle durch den 
Verzug verursachte Schäden und nachteilige Folgen, egal welcher 
Art, bleiben hiervon unberührt. Die Annahme verspäteter Lieferung 
oder Leistung erfolgt stets unter Vorbehalt sämtlicher Ansprüche. 
Lieferbehinderungen wegen Höherer Gewalt gelten nicht als Verzug. 
 
5. Dokumentationen 
 
5.1. Die Lieferungen und Leistungen haben die zur Nutzung 
notwendigen bzw. zweckdienlichen Dokumentationen, wie z.B. 
Gebrauchsanweisungen, Anleitungen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Konfigurationen etc. in deutscher Sprache, in maschinenlesbarer 
Form und ausreichender Anzahl zu enthalten. Sprecher ist 
berechtigt, die Dokumentationen zu kopieren und weiterzugeben 
und ggf. zu ändern. 
 
6. Hardware, Software 
 
6.1. Für Software, die nicht individuell für Sprecher entwickelt 
wurde, räumt der Lieferant Sprecher ein übertragbares und nicht 
ausschließliches Nutzungsrecht ein; bei Zahlung eines einmaligen 
Entgeltes ist das Nutzungsrecht zeitlich unbegrenzt. Für Software, 
die individuell für Sprecher entwickelt wurde, räumt der Lieferant 
Sprecher ein übertragbares und zeitlich unbegrenztes 
Werknutzungsrecht für alle Nutzungsarten ein. Der Quellcode der 
Software ist in der aktuellen Version zu liefern. 
 
6.2. Der Lieferant installiert die Software auf der Hardware. 
Individuell für Sprecher entwickelte Software gilt als abgenommen, 
wenn die Software gemäß Pflichtenheft für die Dauer des 
vereinbarten Probebetriebes, mindestens jedoch für vier Wochen 
ohne Fehlermeldungen gelaufen ist. Die genannte Frist beginnt mit 
der produktiven Nutzung durch Sprecher, oder, im Falle der 
Weitergabe, durch den Kunden von Sprecher zu laufen. 
 
6.3. Nach der Installation und vor Abnahme übergibt der 
Lieferant an Sprecher einen Datenträger mit dem Quell- und/oder 
Maschinencode und der entsprechenden Dokumentationen, z.B. 
ausführliche schriftliche Benutzerdokumentation, Testverfahren, 
Testprogramme, Wartungsbeschreibung etc. Innerhalb der 
Gewährleistungspflicht werden Sprecher alle nachfolgenden 
Programmversionen, welche eine Fehlerkorrektur enthalten 
(updates) kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
6.4. Allfällige Lizenz-Vergebührungen gehen zu Lasten des 
Lieferanten. 
 
7. Beistellungen, Ergebnisse 
 
7.1. Alle Angaben, Zeichnungen, technischen Unterlagen, 
Materialien etc., die von Sprecher übergeben werden 
(Beistellungen), dürfen nicht für andere als die vertraglichen Zwecke 
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verwendet werden. Der Lieferant prüft die Beistellungen sofort nach 
Erhalt auf Funktionsfähigkeit, nachträgliche Reklamationen gehen 
zu Lasten des Lieferanten. 
 
7.2. Die Beistellungen sind in geeigneter Weise als Eigentum von 
Sprecher zu kennzeichnen und gegen unbefugte Einsichtnahme 
oder Verwendung zu sichern sowie gegebenenfalls instand zu 
setzen oder zu erneuern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann 
Sprecher überdies die Herausgabe verlangen, wenn der Lieferant 
diese Pflicht verletzt oder Fertigungsschwierigkeiten bestehen. Ein 
Zurückbehaltungsrecht des Lieferanten ist jedenfalls 
ausgeschlossen.  
 
7.3. Die in Erfüllung der Vereinbarung erarbeiteten Ergebnisse 
oder Teilergebnisse dürfen vom Lieferant nicht selbst verwendet 
werden. Lieferungen und Leistungen und sämtliche Ergebnisse 
daran, die vom Lieferant für Sprecher nach deren Angaben 
angefertigt wurden, gehen in das alleinige Eigentum und das 
uneingeschränkte Werksnutzungsrecht, insbesondere Patent-, 
Marken-, Muster-, Urheberrecht und Rechte ähnlicher Art, von 
Sprecher über. Der Lieferant übergibt ebenso die lückenlos 
geführten Dokumentationen der Anfertigungen und im Falle von 
Entwicklungstätigkeiten alle zu deren Herstellung und Bearbeitung 
erforderlichen Unterlagen (z.B. Schaltpläne, Quellcodes etc.). 
Sprecher ist berechtigt, jegliche Rechte auszuüben, insbesondere 
Nutzung, Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verkauf, Übertragung 
an Dritte, unabhängig von einer erfolgreichen Abnahme und auch im 
Falle einer Kündigung oder vorzeitigen Beendigung. 
 
7.4. Sofern die Beistellungen nicht auftragsgemäß verbraucht 
wurden oder es, aus welchen Gründen auch immer, nicht zur 
Lieferung oder Leistungserbringung kommt, sind die Beistellungen 
und Ergebnisse bzw. deren Teile unaufgefordert auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten in sachgerechter Verpackung an Sprecher 
zurücksenden.  
 
7.5. Bei Wertminderung oder Verlust, Missbrauch, 
Eigentumsverletzung oder unsachgemäßer Behandlung hat der 
Lieferant Sprecher schad- und klaglos zu halten. 
 
8. Unterbrechung, Änderungen 
 
8.1. Sprecher ist berechtigt, jederzeit eine Unterbrechung oder 
Änderungen der Lieferungen und Leistungen zu verlangen. 
Ansprüche auf Vergütung stehen dem Lieferant nur bei 
wesentlichen Änderungen zu. Der Lieferant ist verpflichtet, nach 
Erklärung einer Änderung, Vorsorge zur Kostenminimierung zu 
treffen. Er ist lediglich berechtigt, seine bis zum Tage der Änderung 
nachweislich erbrachten Lieferungen oder Leistungen zu 
verrechnen, jedoch nicht entgangenen Gewinn. Erzielbare oder 
erzielte Vorteile sind abzuziehen.  
 
9. Selbstauskunft, Verpackung, Handhabung, Versand, 

Lieferschein 
 
9.1. Der Lieferant ist verpflichtet bereits im Angebot mittels 
Selbstauskunft detailliert zu informieren, ob und welche Open 
Source Software seine Lieferungen und/oder Leistungen enthalten. 
Weiters sind sämtliche gefährliche Stoffe, welche in gelieferten 
Bauteilen und Werkstoffen enthalten sind, entsprechend EAG-VO, 
§4 (WEEE- und RoHS-Richtlinie) bezogen auf Behandlungs- und 
Recyclingeinstufung bekannt zu geben; auch an welcher Stelle sich 
die gefährlichen Stoffe und Zubereitungen befinden. Im Angebot 
sind alle erforderlichen Angaben betreffend Ausfuhrgenehmigungs-
vorschriften, z.B. Export Control Classification Number ECCN oder 
EAR 99, Ausfuhrlistennummer gemäß der EG Dual-Use Verordnung 
bzw. dem nationalen Recht (AL-No, HS-Code), 
Präferenzberechtigung (Warenverkehrsbescheinigung, Ursprungs-
erklärung, Ursprungsland, Präferenzielles Ursprungsland), die 
erforderlichen Daten für die Erwerbsstatistik (Intrastat) und am 
Lieferschein das Nettogewicht und das Ursprungsland je Position 
bekannt zu geben. Der Lieferant haftet für alle Nachteile welche aus 
mangelhafter Information entstehen. 
 
9.2. Der Lieferant haftet für eine ordnungsgemäße, den 
technischen Bestimmungen entsprechende, umweltgerechte 
Verpackung sowie für alle Nachteile, insbesondere 
Beschädigungen, die aufgrund mangelhafter Verpackung entstehen. 

Bei Lieferung von gefährlichen Materialien sind die gesetzlichen 
Vorschriften und die Auflagen über die Art und Kennzeichnung der 
Verpackung und das Transportmittel einzuhalten. 
 
9.3. Etwaige Warnhinweise, Lagerungs- und/oder 
Betriebsvorschriften hat der Lieferant unaufgefordert mit der 
Lieferung zu übermitteln. Diese sind, sofern dies möglich und 
zumutbar ist, an der Lieferung selbst anzubringen. Für aus 
Unkenntnis dieser Vorschriften entstandene Schäden haftet der 
Lieferant.  
 
9.4. Lieferungen an Kunden haben gegebenenfalls mit neutraler 
Verpackung und neutralen Versandpapieren im Namen von 
Sprecher zu erfolgen. Von den Versandpapieren erhält Sprecher 
eine Kopie. 
 
9.5. Am Versandtag ist die Versandanzeige mit Bestellnummer 
und -positionsnummern an Sprecher zu senden. Sprecher behält 
sich vor, Lieferungen ohne entsprechende Versandanzeige als nicht 
erfüllt zu behandeln und auf Gefahr und Kosten des Lieferanten zu 
lagern. Von Sprecher erteilte Vorgaben zu Verpackungs- und 
Versandart sind unbedingt einzuhalten.  
 
9.6. Allen Sendungen ist ein Lieferschein, zweifach und getrennt 
nach Bestellnummer und –positionsnummern, beizugeben. 
 
10. Exportauflagen 
 
10.1. Der Lieferant hat bei Bekanntgabe des Bestimmungsortes 
zu überprüfen, ob den Lieferungen oder Leistungen Exportauflagen 
nach EU-Vorschriften, EAR-Vorschriften (Export Administration 
Regulation) oder ITAR-Regulation (International Traffic in Arms 
Regulation) unterliegen. Weist der Lieferant nicht ausdrücklich auf 
eine solche hin, so gilt dies als Bestätigung, dass keinerlei 
Exportauflagen zu beachten sind.  
 
11. Abnahme 
 
11.1. Die Lieferungen und/oder Leistungen werden abgenommen, 
sobald diese vertragskonform und mängelfrei sind und mit Eingang 
an dem von Sprecher angegebenen Bestimmungsort und 
Übernahmebestätigung. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf 
Sprecher über. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten, welcher Art 
auch immer, haben keine Gültigkeit. 
 
11.2. Entspricht die Lieferung und/oder Leistung oder Teile davon 
bei stichprobenartiger Überprüfung nicht den Vorschriften von 
Sprecher oder der handelsüblichen Beschaffenheit, behält sich 
Sprecher deren Zurückweisung vor. 
 
12. Rechnungslegung, Zahlung 
 
12.1. Rechnungen haben den gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere dem Umsatzsteuergesetz und allfälligen gesondert 
getroffenen Vereinbarungen zu entsprechen. Sie dürfen der 
Lieferung nicht beigelegt werden. Rechnungen haben in jedem Fall 
die Bestellnummer, das -datum und die -positionsnummer zu 
enthalten, um den Vergleich mit der Vereinbarung einfach 
vornehmen zu können. Ist die Rechnungsbeilage gesetzlich 
vorgeschrieben (z.B. Verzollung), erwirbt der Lieferant daraus keine 
wie immer gearteten Rechte. Rechnungen über Leistungen sind von 
Sprecher bestätigte Arbeits- und Zeitaufzeichnungen beizugeben. 
Der Lieferant haftet für jegliche Mehr- oder Folgekosten durch 
unrichtige oder unvollständige Rechnungslegung. Sprecher behält 
sich vor, Rechnungen, die nicht entsprechen, zurückzusenden; in 
diesem Fall gilt die Rechnung als nicht gelegt. 
 
12.2. Die Zahlungsfristen beginnen frühestens an dem Tag zu 
laufen, an dem die Lieferungen und/oder Leistungen abgenommen 
und die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung eingegangen ist. 
Die Zahlung bedeutet kein Anerkenntnis der Ordnungsmäßigkeit der 
Lieferung und/oder Leistung und keinen Verzicht auf wie immer 
geartete Ansprüche. Es ist dem Lieferant untersagt, gegen Sprecher 
gerichtete Forderungen an Dritte abzutreten, zu verpfänden oder sie 
zum Gegenstand von Rechtsgeschäften zu machen. Der Lieferant 
ist nicht zur Aufrechnung berechtigt. 
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12.3. Bei nicht vertragsgemäßer Erfüllung bzw. bis zur 
ordnungsgemäßen Behebung von offensichtlichen Mängeln ist 
Sprecher berechtigt, die Zahlung ganz oder teilweise 
zurückzuhalten. 
 
12.4. Falls keine anders lautende Vereinbarung getroffen wurde, 
erfolgt die Zahlung nach Wahl von Sprecher innerhalb von 30 Tagen 
abzüglich 3% Skonto oder innerhalb von 90 Tagen netto. Die 
Zahlung entbindet den Lieferant nicht von der Garantie und 
Gewährleistung; nachträgliche Mängelrügen bleiben davon 
unberührt. Anzahlungen bleiben wertbeständig, und zwar aliquot 
bezogen auf den Gesamtauftragswert. Sprecher behält sich das 
Recht vor, die Zahlung mit Wechsel zu leisten. Die Zahlung erfolgt 
rechtzeitig, wenn innerhalb der Zahlungsfrist das Entgelt abgesandt 
oder eine entsprechende Anweisung an das überweisende 
Kreditinstitut abgegeben wird.  
 
13. Garantie, Gewährleistung, Schadenersatz 
 
13.1. Der Lieferant übernimmt für sich, seine Subunternehmer und 
Vorlieferer für die bestell- bzw. lieferabrufkonforme, vollständige und 
mangelfreie Ausführung - insbesondere für die gewöhnlich 
vorausgesetzten und allenfalls zugesicherten, in öffentlichen 
Äußerungen erwähnten, proben- oder mustergemäßen 
Eigenschaften sowie für die Einhaltung aller einschlägigen, am 
Bestimmungsort und für die von Sprecher bekannt gegebenen 
Absatzmärkte gültigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften 
der Lieferungen und/oder Leistungen - die volle und echte Garantie 
auf die Dauer von 24 Monate.  
 
13.2. Der Lieferant nimmt zur Kenntnis, dass Sprecher aufgrund 
der dargestellten echten Garantie zur Untersuchung des 
Liefergegenstandes und zur Rüge von Mängeln nicht verpflichtet ist. 
Die Garantiefrist läuft ab Abnahme der Lieferung und/oder Leistung 
durch Sprecher.  
 
13.3. Sprecher ist nach deren Wahl im Rahmen der Garantie 
berechtigt, vom Lieferant auf seine Kosten und Gefahr die 
Mängelbehebung durch Verbesserung (Reparatur, Nachtrag des 
Fehlenden) und/oder Austausch kurzfristig zu verlangen bzw. 
Preisminderung geltend zu machen oder die Lieferungen und/oder 
Leistungen an den Lieferant auf dessen Kosten zurückzusenden 
und die Wandlung zu erklären oder Mängel oder nicht erbrachte 
bzw. mangelhafte Leistungen selbst oder durch Dritte auf Kosten 
und Gefahr des Lieferanten zu beheben, zu erbringen oder beheben 
bzw. erbringen zu lassen. Ersatzlieferungen haben frachtfrei zu 
erfolgen. 
 
13.4. Wenn ein Mangel öfter auftritt, wird der Lieferant auf seine 
Kosten die gesamte Lieferung nachbessern oder austauschen und 
Sprecher die nachweislich entstandenen Mehrkosten ersetzen.  
 
13.5. Die dargestellte echte Garantie lässt sonstige Ansprüche 
von Sprecher, insbesondere aus gesetzlicher Gewährleistung, 
Schadenersatz und Vertragsrücktritt, unberührt. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt drei Jahre. Im Falle einer Reparatur 
beginnen die Gewährleistungs- und die Garantiefrist für den 
reparierten oder ausgetauschten Teil neu zu laufen. Gleichzeitig 
wird die Garantie der Gesamtlieferung um jenen Zeitraum 
verlängert, in welchem dieser wegen des Mangels und seiner 
Beseitigung nicht benutzt werden konnte. 
 
13.6. Soweit Sprecher zum Schadenersatz berechtigt ist, erstreckt 
sich dieser Anspruch auch auf den Ersatz des entgangenen 
Gewinns und auf Ersatz aller Schäden, die Sprecher deren Kunden 
ersetzen muss. 
 
13.7. Der Lieferant hat Sprecher nachweislich auf alle Risiken 
aufmerksam zu machen, mit denen beim Gebrauch der Lieferung 
billigerweise gerechnet werden kann. Im Falle der Inanspruchnahme 
aus dem Titel der Gewährleistung trifft den Lieferant während der 
gesamten Gewährleistungsfrist die Beweislast, dass der Mangel bei 
Übergabe nicht vorhanden gewesen ist.  
 
13.8. Im Falle besonderer Dringlichkeit, etwa bei Säumigkeit des 
Lieferanten in der Beseitigung von Mängel, behält sich Sprecher vor, 
nach Nachfristsetzung und unbeschadet der Rechte von Sprecher 
aus der Garantie- und Gewährleistungshaftung des Lieferanten, auf 

Kosten des Lieferanten anderweitig einzudecken oder mangelhafte 
Lieferungen und/oder Leistungen zu Lasten des Lieferanten 
nachzubessern oder nachbessern zu lassen. Die Kosten für eine 
solche Nachbesserung sind auch dann in voller Höhe zu ersetzen, 
wenn diese höher sind, als eine Nachbesserung beim Lieferant 
ergeben hätte.  
 
14. Produkthaftung 
 
14.1. Sollte sich nach Abnahme die Fehlerhaftigkeit der Lieferung 
im Sinne des Produkthaftungsgesetzes (PHG) herausstellen 
und/oder erkannt werden, dass die Eigenschaften der Lieferung 
nicht mehr dem Stand der Wissenschaft und Technik im Sinne des 
PHG entsprechen, so verpflichtet sich der Lieferant zur 
Zurücknahme derartiger Lieferungen und zur vollständigen 
Refundierung des Preises. 
 
14.2. Wenn Sprecher wegen Lieferungen vom Lieferant nach dem 
PHG in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der Lieferant auf 
seine Kosten zur unverzüglichen Herausgabe jeglichen 
gewünschten Beweismateriales, wie insbesondere Qualitäts- und 
Untersuchungsprotokolle, Atteste und dergleichen. In einem 
derartigen Fall verpflichtet sich der Lieferant darüber hinaus 
unabhängig von einem allfälligen Verschulden zum Ersatz der 
gesamten durch die Haftung von Seiten Sprecher entstehenden 
Schäden bzw. Nachteile sowie diesbezüglicher Prozesskosten. Der 
Lieferant verpflichtet sich zum Abschluss einer entsprechenden 
Versicherung im Sinne des PHG, wobei Sprecher sich vorbehält, 
vom Lieferant den Nachweis einer entsprechenden 
Deckungsvorsorge zu verlangen.  
 
15. Support, Ersatzteile 
 
15.1. Im Falle bekannt gewordener Mängel wird der Lieferant 
unverzüglich einen Vorschlag zur Fehlerkorrektur unterbreiten. Der 
Lieferant verpflichtet sich, die Rückverfolgbarkeit seiner Lieferungen 
auf einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Abnahme 
sicherzustellen, um im Falle von festgestellten Mängeln die 
Eingrenzung schadhafter Teile zu ermöglichen.  
 
15.2. Der Lieferant garantiert, während eines Zeitraumes von 15 
Jahren ab Ende der Gewährleistung technisch gleichwertige 
Ersatzteile liefern zu können bzw. bei der Wiederbeschaffung 
gleichwertiger Ersatzteile zu unterstützen. Der Lieferant verpflichtet 
sich, Sprecher mindestens 12 Monate vor Änderung/Abkündigung 
der Lieferungen zu informieren.  
 
16. Kündigung, Rücktritt, Höhere Gewalt 
 
16.1. Sprecher ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit ganz oder 
teilweise zu kündigen. Der Lieferant hat Anspruch auf Vergütung 
aller bis zur Kündigung vertragskonform geleisteten, gelieferten und 
abgenommenen Arbeiten. Weitergehende Ansprüche bestehen 
nicht. Der Lieferant wird im Falle einer Kündigung alle entstandenen 
Ergebnisse und Dokumentationen vollständig an Sprecher 
aushändigen. 
 
16.2. Sprecher ist berechtigt, bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes sofort vom Vertrag zurückzutreten. Ein wichtiger Grund 
liegt z.B. vor bei Verletzung wesentlicher Vertragsbestimmungen, 
Verzug, Konkurs, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder 
Abweisung eines Insolvenzantrages mangels kostendeckenden 
Vermögens. Aus einem derartigen Rücktritt stehen dem Lieferant 
keine wie immer gearteten Ansprüche gegen Sprecher zu. Sprecher 
ist berechtigt, vom Lieferant eine Entschädigung der Kosten zu 
verlangen, die Sprecher aus einem derartigen Rücktritt entstehen.  
 
16.3. Jeder unvorhergesehene Umstand und jeder Fall höherer 
Gewalt, der die rechtzeitige Herstellung, Lieferung oder Abnahme 
behindert, verzögert oder unmöglich macht, wie z.B. behördliche 
Maßnahmen, Krieg, Streik, Aussperrung, Aufruhr, 
Betriebsstörungen, Transportstörungen, Rohstoffmangel oder deren 
verspätete Zuteilung, sonstige Elementarereignisse, etc. 
berechtigen Sprecher ohne Erfordernis der Nachfristsetzung dazu, 
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, die vereinbarte 
Liefermenge einseitig herabzusetzen oder die Lieferung bzw. 
Ausführung einer erteilten Vereinbarung zu einem späteren 
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Zeitpunkt zu verlangen, ohne dass dem Lieferant hieraus wie immer 
geartete Ersatzansprüche zustehen. 
 
17. Schutzrechte 
 
17.1. Der Lieferant garantiert, dass mit Bezahlung des 
vereinbarten Preises der Erwerb aller Werknutzungsrechte und 
gesetzlichen Schutzrechte soweit abgegolten ist, dass die 
Lieferungen und Leistungen zur freien Benützung verwendet werden 
können und keine Schutzrechte Dritter (Patent-, Marken-, Muster-, 
Urheberrechte, Gebietsschutz und Rechte ähnlicher Art, und zwar 
auch dann, wenn deren Erteilung gegebenenfalls erst beantragt ist) 
verletzt werden. Der Lieferant hat Sprecher von diesbezüglichen 
Ansprüchen Dritter zur Gänze freizustellen und schad- und klaglos 
zu halten. Unbeschadet weitergehender Rechte hat der Lieferant 
Sprecher im Fall einer Inanspruchnahme das Recht zu verschaffen, 
die Lieferung oder Leistung frei zu benutzen oder durch eine andere 
zu ersetzen, welche die vertraglichen Anforderungen erfüllt. 
 
18. Qualitätssicherung 
 
18.1. Um ein Höchstmaß an Qualität sicher zu stellen, ist der 
Lieferant gehalten, systematisch Qualitätsmaßnahmen zu planen, 
festzulegen, durchzuführen und zu überwachen und seine 
Subunternehmer und Vorlieferanten entsprechend zu verpflichten. 
Der Lieferant wird Sprecher oder seinen Beauftragten auf Anfrage 
und im erforderlichen Ausmaß Einsicht gewähren bzw. 
Aufzeichnungen aushändigen.  
 
18.2. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, haben 
Lieferungen und Leistungen sämtliche einschlägigen 
Qualitätsnormen in ihrer jeweils gültigen Fassung zu erfüllen. 
Insbesondere sind die einschlägigen nationalen, internationalen und 
technischen Normen und Umwelt-, Sicherheits- und 
Qualitätsnormen (sämtliche in der jeweils geltenden Fassung) 
einzuhalten und auf Anfrage nachzuweisen, wie z.B. ÖVE, VDE, Ö-
Normen, DIN, EN, UL und ähnliche Regelwerke, ebenso MTBF-
Daten, sowie die gesetzlichen (z.B. das Elektrotechnikgesetz) und 
behördlichen Vorschriften des von Sprecher bekannt gegebenen 
Bestimmungsortes. 
 
18.3. Lieferungen und Leistungen innerhalb der Europäischen 
Union sind entsprechend den EU-Richtlinien und österreichischen 
Gesetzen durch den Hersteller oder Inverkehrbringer mit CE-
Kennzeichnung (Konformitätserklärung) schriftlich zu bestätigen. Auf 
Verlangen von Sprecher sind Konformitätserklärungen oder 
Prüfberichte akkreditierter Stellen kostenlos vorzulegen. Der 
Lieferant hat über Änderungen von Werkstoffen, 
Fertigungsverfahren, Zulieferteilen sowie Konformitätserklärungen 
rechtzeitig zu informieren. 
 
19. Geheimhaltung 
 
19.1. Der Lieferant verpflichtet sich, alle Angaben, Zeichnungen, 
technische Unterlagen, Beistellungen und Dokumentationen 
jeglicher Art, die er im Zusammenhang mit der Vereinbarung mit 
Sprecher oder den Gegenstand der Vereinbarung erhält oder ihm 
bekannt werden, vertraulich zu behandeln, nicht zu vervielfältigen 
und an Dritte nicht weiterzugeben oder sonst wie zugänglich zu 
machen, soweit diese nicht allgemein oder auf andere Weise 
rechtmäßig bekannt geworden sind. Der Lieferant hat seine damit 
befassten Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen gleichfalls zur 
entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten. Die Verpflichtung 
zur Geheimhaltung besteht nach Beendigung der Vereinbarung 
weiter.  
 
19.2. Es ist dem Lieferant nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung von Sprecher gestattet, auf die bestehende 
Geschäftsverbindung in Werbematerial und Publikationen, gleich 
welcher Art, hinzuweisen. 
 
20. Sonstige Bestimmungen 
 
20.1. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben alle 

übrigen Bestimmungen wirksam. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung soll eine andere treten, die durchsetzbar und wirksam 
ist und dem Inhalt und Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. Dasselbe gilt für eine Regelungslücke. 
 
20.2. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen einschließlich 
dieses Punktes bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und 
Unterfertigung durch autorisierte Vertreter der Vertragspartner. 
 
20.3. Die Übertragung von Rechten und Pflichten an Dritte bedarf 
der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung von 
Sprecher. 
 
21. Erfüllungsort, Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 
 
21.1. Für alle sich aus den mit Sprecher abgeschlossenen 
Rechtsgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten gilt für beide 
Teile als Erfüllungsort die auf der Vereinbarung angegebene 
Lieferadresse bzw. Aufstellungs- oder Verwendungsstelle, 
ansonsten der Sitz des Werks in der Franckstraße 51, 4020 Linz, 
Österreich. Für den Lieferant gilt dies insbesondere für die Lieferung 
und Zahlung, unabhängig von jeder individuellen Vereinbarung über 
den Liefer- und/oder Zahlungsort und/oder die Übernahme allfälliger 
Transportkosten durch Sprecher. 
 
21.2. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergeben oder mit diesem in Zusammenhang 
stehen, ist für den Lieferant ausschließlich das sachlich für 
Linz/Österreich zuständige Gericht. Sprecher ist berechtigt, nach 
seiner Wahl den Lieferant auch an jedem anderen Gericht zu 
klagen, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig 
sein kann.  
 
21.3. Auf sämtliche, insbesondere diesen Einkaufsbedingungen 
unterliegende Rechtsgeschäfte ist ausschließlich österreichisches 
materielles Recht anzuwenden, ausgenommen jedoch dessen 
Verweisungsnormen, insbesondere jene des Internationalen 
Privatrechts, soweit diese auf die Anwendung ausländisches 
Rechtes verweisen. Sieht das österreichische Recht bei 
Auslandsberührung die Anwendung spezieller, auch in Österreich 
geltender internationaler Sachnormen – wie z.B. das UN-Kaufrecht - 
vor, so sind diese nicht anzuwenden. 
 
Sprecher Automation GmbH 
Franckstrasse 51, A-4018  Linz/Österreich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


